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A. Problem und Ziel 

Ziel des Gesetzentwurfs ist die Änderung der kostenrechtlichen Vorschriften 
des Sozialgerichtsgesetzes, um die bereits gegebene Eingangs- und Kos-
tenflut der sozialgerichtlichen Verfahren bewältigen und zumutbare Verfah-
renslaufzeiten gewährleisten zu können. Die Lösung des Problems der be-
reits gegenwärtig hohen Belastung der Sozialgerichtsbarkeit ist dringlich, da 
der Bereich der Zuständigkeiten der Sozialgerichtsbarkeit auf Grund jünge-
rer Gesetzesänderungen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005 noch erheb-
lich anwachsen wird. 

 

B. Lösung 

Die Justizministerinnen und -minister haben sich - gestützt auf Empfehlun-
gen der sozialgerichtlichen Praxis und des Bundesrechnungshofs - in ihrer 
73. Konferenz vom 10. bis 12. Juni 2002 in Weimar dafür ausgesprochen, 
im sozialgerichtlichen Verfahren grundsätzlich von allen Rechtsschutz Su-
chenden sozialverträgliche Gerichtsgebühren in pauschalierter Form zu er-
heben. Dieser Forderung haben sich die Finanzministerinnen und -minister 
in der Finanzministerkonferenz vom 27. März 2003 in Berlin angeschlossen. 
Der Gesetzentwurf sieht daher die Einführung von sozialverträglich bemes-
senen Pauschalgebühren vor, die im Unterliegensfalle auch von Versicher-
ten, Leistungsempfängern und Behinderten zu zahlen sind. Diese Gebühren 
sollen zusätzlich zu den Pauschalgebühren erhoben werden, die bereits 
nach geltendem Recht von den am Verfahren beteiligten Sozialleistungsträ-
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gern zu entrichten sind. Das Sozialstaatsprinzip und die verfassungsrechtli-
chen Rechtsschutzgewährleistungen bleiben gewahrt. Durch die Möglichkeit 
der Gewährung von Prozesskostenhilfe wird sichergestellt, dass bei hinrei-
chender Erfolgsaussicht des Rechtsschutzbegehrens auch diejenigen Klä-
ger sozialgerichtlichen Rechtsschutz erlangen können, denen es nach ihrer 
Einkommens- und Vermögenssituation nicht zumutbar ist, die Gerichtsge-
bühren zu tragen. 

 

C. Alternativen 

Keine. 

 

D. Kosten 

Die Auswirkungen der Aufhebung des Grundsatzes der Kostenfreiheit im 
sozialgerichtlichen Verfahren auf die Zahl der anhängig gemachten Ge-
richtsverfahren können nicht präzise vorausgesagt werden. Es ist aber mit 
einer erheblichen Reduktion der Streitsachen zu rechnen. Gleichzeitig ist 
ein Einsparpotenzial an Arbeitskraft und Sachmitteln bei den Gerichten zu 
erwarten. 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung wird für Verfahrensbeteiligte, die im 
Verfahren unterliegen und denen keine Prozesskostenhilfe bewilligt worden 
ist, zu finanziellen Mehraufwendungen führen. Die sich hieraus auch für die 
Sozialleistungsträger ergebende zusätzliche Belastung wird jedoch durch 
die Entlastungswirkungen, die auch für diese mit dem angestrebten Rück-
gang der Verfahren eintreten werden, gemindert oder sogar ausgeglichen. 

Für die Haushalte des Bundes und der Länder ist mit Gebührenmehrein-
nahmen zu rechnen. Die Höhe dieser Mehreinnahmen lässt sich nicht zu-
verlässig abschätzen. 
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Der Bundesrat hat in seiner 796. Sitzung am 13. Februar 2004 beschlossen, 
den beigefügten Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes 
beim Deutschen Bundestag einzubringen. 
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Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Sozialgerichtsgeset-
zes 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

 

Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt 
geändert: 

 

1. Im Zweiten Teil, Vierten Abschnitt, Ersten Unterabschnitt der Inhalts-
übersicht wird die Angabe "197a" durch die Angabe "188" ersetzt. 

2. § 73a wird gestrichen. 

3. § 102 wird wie folgt gefasst: 

 

"§ 102 

(1) Der Kläger kann bis zur Rechtskraft des Urteils seine Klage zurück-
nehmen. 

(2) In den Verfahren nach § 185 Abs. 2 gilt die Klage als zurückgenom-
men, wenn der Kläger die allgemeine Verfahrensgebühr (§ 187) nicht 
binnen einer vom Vorsitzenden gesetzten Frist von mindestens einem 
Monat bezahlt. Hat der Kläger vor Ablauf der gesetzten Frist die Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe beantragt, gilt die Klage als zurückge-
nommen, wenn der Kläger die Gebühr nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Rechtskraft des die Bewilligung von Prozesskostenhilfe ablehnen-
den Beschlusses bezahlt. Der Kläger ist mit der Fristsetzung auf die sich 
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aus den Sätzen 1 und 2 ergebenden Rechtsfolgen hinzuweisen. Das 
Gericht stellt durch Beschluss fest, dass die Klage als zurückgenommen 
gilt. Der Beschluss ist unanfechtbar. 

(3) Ist die Klage zurückgenommen oder gilt sie als zurückgenommen, 
stellt das Gericht das Verfahren durch Beschluss ein und spricht die sich 
nach diesem Gesetz ergebenden Rechtsfolgen der Zurücknahme aus. 
Der Beschluss ist unanfechtbar." 

4. Die §§ 183 bis 188 werden wie folgt gefasst: 

 

"§ 183 

(1) Kosten sind die Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) und die 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
notwendigen Aufwendungen der Beteiligten einschließlich der Kosten 
des Vorverfahrens. 

(2) Die Gebühren und die notwendigen Auslagen eines Rechtsanwalts 
oder eines Rechtsbeistandes sind stets erstattungsfähig. Das Gleiche 
gilt für die Kosten der in § 73 Abs. 6 Satz 3 und 4 genannten Bevoll-
mächtigten in der Höhe, in der der Beteiligte dem Verband oder der Or-
ganisation nach § 73 Abs. 6 Satz 3 und 4 nachweislich für die Prozess-
vertretung Ersatz leisten muss. § 162 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 der Ver-
waltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden. In Verfahren 
nach § 185 Abs. 2 ist von den Aufwendungen einer beteiligten Behörde, 
Körperschaft und Anstalt des öffentlichen Rechts nur die nach § 187 ge-
leistete allgemeine Verfahrensgebühr erstattungsfähig.  

(3) Das Gericht entscheidet im Urteil oder, wenn das Verfahren in ande-
rer Weise beendet worden ist, durch Beschluss über die Kosten. Dies 
gilt nicht, wenn der Rechtsstreit durch gerichtlichen Vergleich erledigt 
wird und die Beteiligten eine Bestimmung über die Kosten getroffen ha-
ben. Die Anfechtung der Entscheidung über die Kosten ist unzulässig, 
wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel 
eingelegt wird. Ist eine Entscheidung in der Hauptsache nicht ergangen, 
so ist die Entscheidung über die Kosten unanfechtbar. 
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(4) Die §§ 154 bis 156, 159, 160 und 161 Abs. 2 und 3 der Verwal-
tungsgerichtsordnung sind entsprechend anzuwenden. Dem Beigelade-
nen werden die Kosten außer in den Fällen des § 154 Abs. 3 der Ver-
waltungsgerichtsordnung auch auferlegt, soweit er verurteilt wird (§ 75 
Abs. 5). § 159 der Verwaltungsgerichtsordnung ist mit der Maßgabe 
entsprechend anzuwenden, dass einem Beigeladenen, der zu den in 
§ 185 Abs. 1 Satz 1 genannten Personen zählt, Gerichtskosten nur bis 
zur Höhe der in § 187 Abs. 3 bis 5 genannten Beträge auferlegt werden 
können. 

(5) Der Urkundsbeamte des Gerichts des ersten Rechtszugs setzt auf 
Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest. Die Beteiligten kön-
nen die Festsetzung der zu erstattenden Kosten anfechten. § 178 gilt 
entsprechend. 

 

§ 184 

Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe 
gelten entsprechend. § 109 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 

§ 185 

(1) In Verfahren, an denen keine Versicherten, Leistungsempfänger ein-
schließlich Hinterbliebenenleistungsempfänger, Behinderte oder deren 
Sonderrechtsnachfolger nach § 56 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 
in dieser jeweiligen Eigenschaft als Kläger, Beklagte, Antragsteller, An-
tragsgegner, Rechtsmittelführer oder Rechtsmittelgegner beteiligt sind, 
werden Kosten nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes er-
hoben. Die §§ 186 bis 188 finden keine Anwendung. Den in Satz 1 ge-
nannten Personen steht gleich, wer im Falle des Obsiegens zu diesen 
Personen gehören würde. 

(2) In sonstigen Verfahren werden Gerichtsgebühren nach Maßgabe der 
nachfolgenden Vorschriften erhoben. Auslagen des Gerichts werden 
nicht geltend gemacht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist. § 8 des Gerichtskostengesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Die Präsidenten und die aufsichtsführenden Richter der Gerichte 
der Sozialgerichtsbarkeit können von der Einziehung der Gebühren ab-
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sehen, wenn sie mit Kosten oder Verwaltungsaufwand verknüpft ist, die 
in keinem Verhältnis zu der Einnahme steht.  

(3) In den Verfahren um Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialhil-
fe werden Gerichtskosten nicht erhoben; dies gilt nicht für Erstattungs-
streitigkeiten zwischen Sozialleistungsträgern. 

 

§ 186 

(1) In Verfahren nach § 185 Abs. 2 werden nach Maßgabe der §§ 187 
und 188 pauschale Gerichtsgebühren für jeden Rechtszug erhoben (all-
gemeine und besondere Verfahrensgebühr). Soweit wegen derselben 
Streitsache ein Mahnverfahren vorausgegangen ist, wird die Gebühr für 
das Verfahren über den Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids nach 
dem Gerichtskostengesetz angerechnet. Verfahren über die Gewährung 
von Prozesskostenhilfe sind gerichtsgebührenfrei. 

(2) Das Gericht kann im Urteil oder, wenn das Verfahren anders been-
det wird, durch Beschluss einem Beteiligten die Kosten auferlegen, die 
dadurch entstehen, dass 

1. der Beteiligte den Rechtsstreit fortführt, obwohl ihm, seinem Vertre-
ter oder seinem Bevollmächtigten vom Vorsitzenden die offensichtli-
che Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung oder -verteidigung dar-
gelegt und er auf die Möglichkeit der Kostenauferlegung bei Fortfüh-
rung des Rechtsstreits hingewiesen worden ist, 

2. durch Verschulden des Beteiligten die Vertagung einer mündlichen 
Verhandlung oder die Anberaumung eines neuen Termins erforder-
lich geworden ist. 

Die Entscheidung nach Satz 1 wird in ihrem Bestand nicht durch die Zu-
rücknahme der Klage, des Antrags oder des Rechtsmittels berührt. Sie 
kann nur durch eine zu begründende Kostenentscheidung im Rechtsmit-
telverfahren aufgehoben werden. 

 

(3) Die Vorschriften der §§ 4 und 5 des Gerichtskostengesetzes 
über den Kostenansatz gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die 
Kosten nach den Absätzen 1 und 2, sofern sie von einem in § 188 Abs. 
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1 genannten Gebührenpflichtigen zu tragen sind, in einem Verzeichnis 
zusammengestellt werden. Die Mitteilung eines Auszuges aus diesem 
Verzeichnis an die nach § 188 Abs. 1 Gebührenpflichtigen gilt als Fest-
stellung der Gebührenschuld und als Aufforderung, den Gebührenbetrag 
binnen eines Monats an die in der Mitteilung angegebene Stelle zu zah-
len. Die Feststellung erfolgt durch den Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle. 

 

§ 187 

(1) Schuldner der allgemeinen Verfahrensgebühr ist derjenige, der das 
Verfahren der Instanz beantragt hat. Schuldner der Gebühr ist ferner  

1. derjenige, dem sie durch Kostenentscheidung (§ 183 Abs. 4) aufer-
legt ist, 

2. derjenige, der sie durch eine vor Gericht abgegebene oder dem Ge-
richt mitgeteilte Erklärung oder in einem vor Gericht abgeschlosse-
nen oder dem Gericht mitgeteilten Vergleich übernommen hat; dies 
gilt auch, wenn in einem Vergleich ohne Bestimmung über die Kos-
ten die allgemeine Verfahrensgebühr als von beiden Teilen je zur 
Hälfte übernommen anzusehen ist und 

3. derjenige, der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet. 

Die §§ 57 bis 59 des Gerichtskostengesetzes gelten entsprechend. 

(2) Die allgemeine Verfahrensgebühr entsteht mit der Einreichung der 
Klage-, Antrags- oder Rechtsmittelschrift und wird zugleich fällig. Bis zur 
Zahlung der Gebühr oder der Bewilligung von Prozesskostenhilfe für 
den Kläger, Antragsteller oder Rechtsmittelführer wird das Verfahren in 
der Hauptsache nicht betrieben. 

(3) Die Höhe der allgemeinen Verfahrensgebühr wird für das Verfahren  

vor den Sozialgerichten auf    75 Euro, 

vor den Landessozialgerichten auf 150 Euro, 

vor dem Bundessozialgericht auf   225 Euro 

festgesetzt. 
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(4) In Antrags- und Beschwerdeverfahren wird die Hälfte der Gebühr für 
den Rechtszug erhoben, in dem der Antrag zu stellen oder die Be-
schwerde einzulegen ist. Dies gilt nicht für Beschwerdeverfahren, die die 
Nichtzulassung eines Rechtsmittels zum Gegenstand haben. In Verfah-
ren dieser Art ermäßigt sich die Gebühr jedoch auf die Hälfte des nach 
Absatz 3 für den Rechtszug maßgeblichen Satzes, wenn die Beschwer-
de verworfen oder zurückgewiesen wird.  

(5) Die allgemeine Verfahrensgebühr für den Rechtszug ermäßigt sich 
auf die Hälfte, wenn die Streitsache durch 

1. Zurücknahme der Klage, des Antrags oder des Rechtsmittels, 

2. Anerkenntnis, 

3. Vergleich oder 

4. einvernehmliche Erklärung der Erledigung des Rechtsstreits in der 
Hauptsache 

erledigt wird. Bei Zurücknahme der Klage, des Antrags oder des 
Rechtsmittels vor Ablauf des Tages, an dem ein Beweisbeschluss un-
terschrieben ist, und früher als eine Woche vor Beginn des Tages, der 
für die mündliche Verhandlung vorgesehen war, entfällt die Gebühr für 
den Rechtszug. Sie entfällt auch dann, wenn die Klage, der Antrag oder 
das Rechtsmittel nach § 102 Abs. 2 als zurückgenommen gilt. 

 

§ 188 

(1) Zusätzlich zu der allgemeinen Verfahrensgebühr wird von Klägern, 
Beklagten, Antragstellern, Antragsgegnern, Rechtsmittelführern und 
Rechtsmittelgegnern, die nicht zu den in § 185 Abs. 1 genannten Perso-
nen gehören, eine besondere Verfahrensgebühr erhoben. § 2 des Ge-
richtskostengesetzes gilt entsprechend. Sind an einer Streitsache meh-
rere nach Satz 1 Gebührenpflichtige beteiligt, so haben sie die Gebühr 
zu gleichen Teilen zu entrichten. 

(2) Die besondere Verfahrensgebühr entsteht, sobald die Streitsache 
rechtshängig geworden ist. Sie ist für jeden Rechtszug zu zahlen. Wird 
ein durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenes Verfahren wieder auf-
genommen, so ist das neue Verfahren eine besondere Streitsache. 
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(3) Die besondere Verfahrensgebühr wird fällig, sobald die Streitsache 
durch Zurücknahme der Klage, des Antrags oder des Rechtsmittels, 
durch Vergleich, Anerkenntnis, Beschluss oder durch Urteil erledigt ist. 
In der Kostenentscheidung nach § 183 Abs. 4 bedarf die besondere Ver-
fahrensgebühr keiner Berücksichtigung. 

(4) Gilt die Klage, der Antrag oder das Rechtsmittel nach § 102 Abs. 2 
als zurückgenommen, entfällt die besondere Verfahrensgebühr. Dassel-
be gilt, wenn die Erledigung der Streitsache auf einer Rechtsänderung 
beruht. 

(5) Die Höhe der besonderen Verfahrensgebühr wird für das Verfahren 

vor den Sozialgerichten auf   150 Euro, 

vor den Landessozialgerichten auf 225 Euro, 

vor dem Bundessozialgericht auf   300 Euro 

festgesetzt. Wird das Verfahren nicht durch Urteil erledigt, ermäßigt sich 
die Gebühr auf die Hälfte." 

5. Die §§ 189 bis 195, 197 und 197a werden aufgehoben. 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Gerichtskostengesetzes 

 

Im Kostenverzeichnis (Anlage 1 zu § 11 Abs. 1 des Gerichtskostengeset-
zes) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I 
S. 3047), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird in den Nummern 
4118, 4128 und 4138 jeweils die Angabe "197a Abs. 1 Satz 1" durch die 
Angabe "183 Abs. 4" ersetzt. 
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Artikel 2a 

Übergangsregelungen 

 

Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits anhängige Ver-
fahren sind die Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes und des Gerichts-
kostengesetzes in der bisherigen Fassung anzuwenden. Wird in einem be-
reits anhängigen Verfahren ein Rechtsmittel erst nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingelegt, so sind für das Rechtsmittelverfahren die Vorschriften 
des Sozialgerichtsgesetzes und des Gerichtskostengesetzes in der Fassung 
dieses Gesetzes anzuwenden. 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die Verkündung folgen-
den Kalendermonats in Kraft. Artikel 1 Nr. 4 § 185 Abs. 3 tritt frühestens am 
1. Januar 2005 in Kraft. 
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Begründung: 

 

A. Allgemeiner Teil 

Mit Ausnahme des Verfassungsprozessrechts werden in keiner anderen 
Gerichtsordnung die Verfahrensbeteiligten in einem vergleichbaren Umfang 
von Gerichtsgebühren freigestellt wie im Sozialgerichtsgesetz. Die Kosten-
vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes stellen im Hinblick auf die grund-
sätzliche Kostenfreiheit für Versicherte, Leistungsempfänger und Behinderte 
einen Ausnahmefall dar, der seine Gründe in sozialstaatlichen Erwägungen 
hat. Ein weiteres Festhalten an der Gebührenfreiheit für den genannten 
Personenkreis ist aber weder aus verfassungsrechtlicher Sicht erforderlich 
noch aus sozialpolitischen Gründen wünschenswert. Vielmehr erscheint es 
gerechtfertigt und im Hinblick auf die inzwischen dramatische Lage der öf-
fentlichen Haushalte geboten, auch Versicherte, Leistungsempfänger und 
Behinderte in ihrer Eigenschaft als Kläger oder Beklagte, Antragsteller oder 
Antragsgegner, Rechtsmittelführer oder Rechtsmittelgegner einem modera-
ten finanziellen Prozessrisiko auszusetzen. 

Die gerichtliche Praxis hat immer wieder betont, dass die Erhebung von Ge-
richtsgebühren das einzig wirksame und verfügbare Mittel ist, die Eingangs- 
und Kostenflut der sozialgerichtlichen Verfahren zu bewältigen. Nur auf die-
sem Weg scheint es möglich, die seit Jahren fortlaufend anwachsende Flut 
aussichtsloser, angesichts der Gerichtskostenfreiheit aber gleichwohl ange-
strengter Gerichtsverfahren einzudämmen. Dieses Anliegen ist umso dring-
licher, als die Sozialgerichtsbarkeit bereits jetzt einer hohen Arbeitsbelas-
tung ausgesetzt ist, die auf Grund neuerer Änderungen des Bundesrechts 
mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005 noch erheblich ansteigen kann. Denn 
ab diesem Tag wird der Sozialgerichtsbarkeit die Zuständigkeit für alle Strei-
tigkeiten zugewiesen sein, die Angelegenheiten der Arbeitsförderung, der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Sozialhilfe betreffen (vgl. Arti-
kel 22 und 61 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954, sowie Artikel 38 und 
70 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetz-
buch vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022). Angesichts dieser abseh-
baren Mehrbelastung der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind der Bund 
und die Länder aus verfassungs- und europarechtlichen Gründen gehalten, 
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wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die dem Eintritt von für die Rechts-
schutz Suchenden unzumutbar langen Verfahrenslaufzeiten entgegenwir-
ken. 

Bereits in der sogenannten "Darmstädter Entschließung" vom 13. Mai 1997 
haben sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Landessozialgerichte 
sowie der Präsident des Bundessozialgerichts dafür ausgesprochen, grund-
sätzlich von allen Rechtsschutz Suchenden sozialverträgliche Gerichtsge-
bühren in pauschalierter Form zu erheben. Auch der Bundesrechnungshof 
hat darauf hingewiesen, dass nach den in Jahrzehnten gewonnenen Erfah-
rungen der Rentenversicherungsträger das Prozessverhalten der Beteiligten 
in direktem Zusammenhang mit der Kostenfreiheit des sozialgerichtlichen 
Verfahrens steht. Auch er hat daher empfohlen, grundsätzlich alle Verfah-
rensbeteiligten in die Erhebung pauschalierter Gerichtsgebühren einzube-
ziehen (vgl. BT-Drs. 14/4226, S. 22 und 147 ff.). 

Die kostenrechtlichen Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes wurden 
durch das Sechste Gesetz zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 
(6. SGGÄndG) vom 17. August 2001 (BGBl. I S. 2144) zwar novelliert und 
damit teilweise an die Bedürfnisse der gerichtlichen Praxis angepasst. An 
der grundsätzlichen Kostenfreiheit für Versicherte, Leistungsempfänger und 
Behinderte hat diese Novellierung jedoch nichts geändert. Folglich hat sich 
auch daran nichts geändert, dass eine Vielzahl aussichtsloser Verfahren 
nicht nur anhängig gemacht, sondern durch alle Instanzen durchprozessiert 
wird. Die 73. Konferenz der Justizministerinnen und -minister vom 10. bis 
12. Juni 2002 in Weimar und die Finanzministerkonferenz vom 27. März 
2003 in Berlin haben sich daher erneut für eine Änderung des Sozialge-
richtsgesetzes ausgesprochen, mit dem Ziel, grundsätzlich von allen 
Rechtsschutz Suchenden sozialverträgliche Gerichtsgebühren in pauscha-
lierter Form zu erheben.  

Kernstück der Änderungsvorschläge ist die Einführung einer allgemeinen 
Verfahrensgebühr in Verfahren, an denen Versicherte, Leistungsempfänger 
oder Behinderte beteiligt sind. Die Gebühr beträgt in Klageverfahren vor 
dem Sozialgericht 75 Euro, in Berufungsverfahren vor dem Landessozialge-
richt 150 Euro und in Revisionsverfahren vor dem Bundessozialgericht 225 
Euro. In anderen Verfahren ist sie auf die Hälfte reduziert. Die Gebühren-
bemessung entspricht damit den Empfehlungen der "Darmstädter Ent-
schließung". Die allgemeine Verfahrensgebühr ist grundsätzlich im Voraus 
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von demjenigen zu entrichten, der den verfahrenseinleitenden Antrag stellt. 
Im wirtschaftlichen Ergebnis ist sie jedoch von dem im Verfahren Unterlege-
nen zu tragen. Im Falle einer nicht fristgerechten Zahlung gilt die Klage, der 
Antrag oder das Rechtsmittel als zurückgenommen. Bis zur Zahlung wird 
das Gerichtsverfahren grundsätzlich nicht betrieben. Zur weiteren Entlas-
tung der Gerichte ist überdies vorgesehen, dass sich die Gebühr ermäßigt 
oder sie ganz entfällt, wenn sich das Verfahren unstreitig erledigt. Damit soll 
ein Anreiz geschaffen werden, durch entsprechende Ermittlungen (etwa 
nach Einholung eines Gutachtens) aussichtslos gewordene Klagen nicht 
unnötig weiterzuführen.  

Eine Einbuße an Sozialstaatlichkeit ist mit der Einführung der moderaten 
Gebühren nicht verbunden, da für bedürftige Kläger - wie in anderen Ge-
richtsbarkeiten auch - das Instrumentarium der Prozesskostenhilfe zur Ver-
fügung gestellt wird. Kostenfreiheit kann so für den Personenkreis garantiert 
werden, der nach der konkreten Einkommenssituation schutzbedürftig ist. 
Überdies bleibt auch weiterhin der Grundsatz der Auslagenfreiheit erhalten, 
so dass die zum Teil teuren Gutachten mit der Gerichtsgebühr abgegolten 
sind und das finanzielle Risiko für die Prozessbeteiligten überschaubar 
bleibt. 

Mit der Einführung der allgemeinen Verfahrensgebühr soll das mit dem 
6. SGG-Änderungsgesetz geschaffene System der Kostenerhebung im so-
zialgerichtlichen Verfahren nicht ersetzt werden. Vielmehr wird das System 
lediglich ergänzt. Die allgemeine Verfahrensgebühr tritt nicht an die Stelle 
der bislang nach § 184 SGG zu erhebenden Pauschalgebühr. Sie wird viel-
mehr zusätzlich zu dieser Gebühr erhoben. An der erfolgsunabhängigen 
Inanspruchnahme der am Verfahren beteiligten Sozialleistungsträger wird 
daher festgehalten. Auch die Tarife der künftig als "besondere Verfahrenge-
bühr" zu erhebenden Abgabe ändern sich nicht. Dies erscheint gerechtfer-
tigt. Denn die Sozialleistungsträger profitieren nach wie vor in erheblichem 
Maße von den Vorteilen einer auf ihren Tätigkeitsbereich speziell zuge-
schnittenen Fachgerichtsbarkeit, die - wiederum abgesehen von der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit - mit dem geringsten Kostendeckungsgrad aller in 
Deutschland geführten Gerichtsbarkeiten arbeitet. Hinzu kommt, dass die 
Sozialleistungsträger unmittelbar Vorteile aus der mit dem Gesetzentwurf 
angestrebten Eindämmung der Verfahrensflut ziehen. Dies betrifft sowohl 
den mit der Verfahrensführung verbundenen Personal- und Sachaufwand, 
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als auch die sich - bereits nach geltendem Recht - aus der Beteiligung am 
Verfahren ergebenden Kostenfolgen. 

An der bisherigen Konzeption des Kostenrechts im Sozialgerichtsgesetz 
wird auch insofern festgehalten, als sich die Kostenerhebung in Verfahren, 
an denen keine Versicherten, Leistungsnehmer oder Behinderte beteiligt 
sind, wie bislang nach den Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes rich-
ten soll. 

Die Aufhebung des Grundsatzes der Gerichtskostenfreiheit des sozialge-
richtlichen Verfahrens soll allerdings zum Anlass genommen werden, den 
Abschnitt des Sozialgerichtsgesetzes über die Kosten insgesamt neu zu 
ordnen und an die entsprechenden Bestimmungen der Verwaltungsge-
richtsordnung anzugleichen. 
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B. Die einzelnen Vorschriften 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)  

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Aufhebung der §§ 
189 bis 197a. 

 

Zu Nummer 2 (§ 73a) 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, da § 186 den bisherigen 
§ 73a ersetzt.  

 

Zu Nummer 3 (§ 102) 

 

Die Regelung in Absatz 1 entspricht der geltenden Regelung in § 102 
Abs. 1 Satz 1 SGG. 

Absatz 2 knüpft an die in Artikel 1 Nr. 4 (§ 187 SGG-E) vorgesehene Rege-
lung über die Erhebung der allgemeinen Verfahrensgebühr an. Diese ent-
steht nach § 187 Abs. 2 Satz 1 SGG-E mit der Einreichung der Klage-, An-
trags- oder Rechtsmittelschrift, wird zugleich fällig und ist also vom Kläger, 
Antragsteller oder Rechtsmittelführer im Voraus zu entrichten. Bis zur Zah-
lung der Gebühr oder der Bewilligung von Prozesskostenhilfe für den Klä-
ger, Antragsteller oder Rechtsmittelführer wird das Verfahren in der Haupt-
sache nicht betrieben (§ 187 Abs. 2 Satz 2 SGG-E). Durch § 102 Abs. 2 
SGG-E wird dem Gericht die Möglichkeit eröffnet, in denjenigen Fällen das 
Verfahren sachgerecht und zielführend zu fördern und gegebenenfalls auf 
seine Erledigung hinzuwirken, in denen der Kläger, Antragsteller oder 
Rechtsmittelführer seiner Pflicht zur Zahlung der allgemeinen Verfahrens-
gebühr nicht nachgekommen ist. Ihm kann durch den Vorsitzenden eine 
Frist von mindestens einem Monat zur Zahlung der Gebühr gesetzt werden. 



 - 15 -  Drucksache 663/03 (Beschluss) 
 

 

Lässt er diese Frist verstreichen, ohne die Gebühr bezahlt oder einen An-
trag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe gestellt zu haben, gilt die Klage, 
der Antrag oder das Rechtsmittel gemäß § 102 Abs. 2 Satz 1 SGG-E (ge-
gebenenfalls in Verbindung mit den §§ 153 und 165 SGG oder in entspre-
chender Anwendung auf das Antrags- und das Beschwerdeverfahren) als 
zurückgenommen. Diese Folge tritt allerdings nur ein, wenn der Kläger, An-
tragsteller oder Rechtsmittelführer mit der Fristsetzung auf den Eintritt der 
Rücknahmefiktion nach Fristablauf hingewiesen worden ist (§ 102 Abs. 2 
Satz 3 SGG-E). 

Hat der Kläger, Antragsteller oder Rechtsmittelführer vor Ablauf der gesetz-
ten Frist die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt, führt der Ablauf 
der Frist nicht zum Eintritt der Rücknahmefiktion. Vielmehr ist nun auf den 
Ausgang des Prozesskostenhilfeverfahrens abzustellen. Beim vollständigen 
oder teilweisen Erfolg des Prozesskostenhilfeantrags wird die Fristsetzung 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 SGG-E gegenstandslos. Ist der Antrag dagegen 
insgesamt erfolglos, bleibt dem Kläger, Antragsteller oder Rechtsmittelführer 
eine gesetzliche Frist von zwei Wochen nach Rechtskraft des die Bewilli-
gung von Prozesskostenhilfe ablehnenden Beschlusses, um die fällige all-
gemeine Verfahrensgebühr zu zahlen. Kommt er seiner Zahlungspflicht in-
nerhalb dieser Frist nicht nach, gilt die Klage, der Antrag oder das Rechts-
mittel als zurückgenommen (§ 102 Abs. 2 Satz 2 SGG-E). Auch diese 
Rechtsfolge tritt jedoch nur ein, wenn der Kläger, Antragsteller oder 
Rechtsmittelführer auf sie mit der Fristsetzung nach § 102 Abs. 2 Satz 1 
SGG-E ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 102 Abs. 2 Satz 3 SGG-E). 

Gilt die Klage nach § 102 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 SGG-E als zurückge-
nommen, so wird dies aus Gründen der Rechtssicherheit durch insoweit de-
klaratorischen Beschluss des Gerichts festgestellt (§ 102 Abs. 2 Satz 4 
SGG-E). Dasselbe gilt gemäß den §§ 153 und 165 SGG oder in entspre-
chender Anwendung von § 102 Abs. 2 Satz 4 SGG-E bei Eintritt der Rück-
nahmefiktion in Antrags- oder Rechtsmittelverfahren. Der Beschluss ist nicht 
anfechtbar (§ 102 Abs. 2 Satz 5 SGG-E). Er wird zweckmäßigerweise mit 
demjenigen nach § 102 Abs. 3 SGG-E zu verbinden sein. 

Ist die Klage, der Antrag oder das Rechtsmittel zurückgenommen oder gilt 
als zurückgenommen, stellt das Gericht das Verfahren in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 102 Abs. 3 SGG-E durch ebenfalls unan-
fechtbaren Beschluss ein und spricht die sich nach dem Sozialgerichtsge-
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setz ergebenden Rechtsfolgen der Rücknahme aus (vgl. § 183 Abs. 3 und 
4, § 185 Abs. 3 SGG-E in Verbindung mit § 155 Abs. 2 VwGO). Die Rege-
lung des § 102 Abs. 3 SGG-E entspricht damit § 92 Abs. 3 VwGO. 

 

Zu Nummer 4 (§§ 183 bis 188) 

 

§ 183 

Die Regelung in Absatz 1 ersetzt § 193 Abs. 2 SGG. Sie trägt dem Umstand 
Rechnung, dass im sozialgerichtlichen Verfahren nicht mehr der Grundsatz 
der Gerichtskostenfreiheit gelten soll. Inhaltlich entspricht sie § 162 Abs. 1 
VwGO. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 193 Abs. 3 SGG. In Satz 2 
werden die erstattungsfähigen Kosten der Bevollmächtigten im Sinne des 
§ 73 Abs. 6 Satz 3 und 4 SGG gesetzlich definiert, und zwar in der Höhe, in 
der der Beteiligte nachweislich dem Verband oder der Organisation Ersatz 
für die Prozessvertretung leisten muss. Durch Satz 3 wird § 162 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 VwGO für entsprechend anwendbar erklärt. Danach sind 
Gebühren und Auslagen eines Beteiligten aus der Zuziehung eines Bevoll-
mächtigten für das Vorverfahren erstattungsfähig, wenn das Gericht diese 
Zuziehung für notwendig erklärt. Die außergerichtlichen Kosten des Beige-
ladenen sind nur dann erstattungsfähig, wenn sie das Gericht aus Billigkeit 
der unterliegenden Partei oder der Staatskasse auferlegt. Satz 4 knüpft an 
§ 193 Abs. 4 SGG an. In Verfahren nach § 185 Abs. 2 SGG-E, also solchen, 
an denen Versicherte, Leistungsempfänger, Behinderte oder deren Sonder-
rechtsnachfolger nach § 56 SGB I in dieser jeweiligen Eigenschaft als Klä-
ger, Beklagte, Antragsteller, Antragsgegner, Rechtsmittelführer oder 
Rechtsmittelgegner beteiligt sind, bleibt es danach grundsätzlich beim Aus-
schluss der Erstattung von Aufwendungen einer beteiligten Behörde, Kör-
perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts. Von diesem Grundsatz aus-
genommen werden jedoch Aufwendungen, die der nach der Kostengrund-
entscheidung (§ 183 Abs. 3 SGG-E) kostenerstattungsberechtigten Einrich-
tung daraus erwachsen sind, dass sie als Klägerin, Antragstellerin oder 
Rechtsmittelführerin eine allgemeine Verfahrensgebühr geleistet hat. 
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Absatz 3 befasst sich mit der im Regelfall durch das Gericht zu treffenden 
Kostengrundentscheidung. Er ersetzt § 193 Abs. 1 SGG und trägt durch 
Anknüpfung an § 161 Abs. 1, §§ 160 und 158 VwGO dem Umstand Rech-
nung, dass im sozialgerichtlichen Verfahren der Grundsatz der Gerichtskos-
tenfreiheit nicht mehr gelten soll. 

Absatz 4 enthält die materiellen Vorgaben über den Inhalt der Kostengrund-
entscheidung, indem er die für das verwaltungsgerichtliche Verfahren maß-
geblichen Vorschriften (§§ 154 bis 156, 159, 160, § 161 Abs. 2 und 3 
VwGO) für entsprechend anwendbar erklärt. Satz 2 entspricht dem bisheri-
gen § 197a Abs. 2 Satz 1 SGG. Durch Satz 3 wird sichergestellt, dass kos-
tentragungspflichtige Beigeladene, die zu den in § 185 Abs. 1 Satz 1 SGG-E 
genannten Personen zählen, nicht mit höheren Gerichtskosten belastet 
werden als dies der Fall wäre, wenn sie als Kläger, Beklagte, Antragsteller, 
Antragsgegner, Rechtsmittelführer oder Rechtsmittelgegner am Verfahren 
beteiligt gewesen wären.  

Absatz 5 hat das Kostenfestsetzungsverfahren zum Gegenstand; er tritt an 
die Stelle des bisherigen § 197 SGG. Inhaltlich lehnt sich die Regelung an 
die §§ 164 und 165 VwGO an. Demzufolge setzt der Urkundsbeamte des 
Gerichts des ersten Rechtszugs den Betrag der zu erstattenden Kosten auf 
Antrag im Kostenfestsetzungsbeschluss fest (Satz 1). Gegen den Kosten-
festsetzungsbeschluss ist der Rechtsbehelf der Erinnerung gegeben (Sätze 
2 und 3 i.V.m. § 178 Satz 1 SGG). Weitere Regelungen über die Frist und 
Form der Erinnerung, das Abhilferecht des Urkundsbeamten und über die 
Aussetzung der Vollziehung des Kostenfestsetzungsbeschlusses ergeben 
sich aus Satz 3 i.V.m. § 178 Satz 2 und §§ 173 bis 175 SGG. Die Entschei-
dung des Gerichts über die Erinnerung unterliegt ihrerseits im Rahmen der 
§§ 172 ff. SGG der Beschwerde. 

 

§ 184 

Die Vorschrift ersetzt § 73a SGG. Die Anordnung der entsprechenden Gel-
tung der Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskostenhilfe 
in Satz 1 stimmt mit § 73a Abs. 1 Satz 1 SGG überein. Satz 2 übernimmt 
die bisherige Regelung des § 73a Abs. 3 SGG. Eine Fortschreibung von 
§ 73a Abs. 1 Satz 2 SGG erfolgt nicht, da § 121 Abs. 2 ZPO eine auch für 
das sozialgerichtliche Verfahren angemessene Regelung über die Beiord-
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nung eines Rechtsanwalts trifft. Auch an dem Ausschluss der Bewilligung 
von Prozesskostenhilfe nach § 73a Abs. 2 SGG soll nicht festgehalten wer-
den. Denn mit der allgemeinen Einführung von Gerichtsgebühren im sozial-
gerichtlichen Verfahren kann nach dem verfassungsrechtlichen Grundsatz 
der Rechtsschutzgleichheit auch in den Fällen des § 73a Abs. 2 SGG An-
lass für die Bewilligung von Prozesskostenhilfe bestehen. 

 

§ 185 

Absatz 1 befasst sich mit denjenigen sozialgerichtlichen Verfahren, für die 
bereits nach geltendem Recht (§ 197a SGG) der Grundsatz der Gerichts-
kostenfreiheit nicht gilt. Auch künftig sollen in diesen Verfahren Gerichtskos-
ten nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes erhoben werden 
(§ 185 Abs. 1 Satz 1 und 3 SGG-E i.V.m. § 1 Abs. 1 Buchstabe d GKG). Die 
Bestimmungen der §§ 186 bis 188 SGG-E über die Erhebung der allgemei-
nen und besonderen Verfahrensgebühr finden auf diese Verfahren keine 
Anwendung (§ 185 Abs. 1 Satz 2 SGG-E).  

Gemäß Absatz 2 Satz 1 richtet sich die Erhebung von Gerichtskosten in 
sonstigen Verfahren nach den Sätzen 2 bis 4 und nach den §§ 186 bis 188 
SGG-E. Dies sind Verfahren, an denen Versicherte, Leistungsempfänger 
einschließlich Hinterbliebenenleistungsempfänger, Behinderte oder deren 
Sonderrechtsnachfolger nach § 56 SGB I in dieser jeweiligen Eigenschaft 
als Kläger, Beklagte, Antragsteller, Antragsgegner, Rechtsmittelführer oder 
Rechtsmittelgegner beteiligt sind. Den genannten Personen ist gleichge-
stellt, wer im Falle des Obsiegens zu diesen Personen gehören würde. Die 
Erhebung von Gerichtsgebühren bestimmt sich hier nach den §§ 186 bis 
188 SGG-E. Die Geltendmachung von Auslagen des Gerichts bleibt ausge-
schlossen, soweit sich aus speziellen Regelungen des Sozialgerichtsgeset-
zes nichts anderes ergibt. Die von einem Beteiligten beantragte gutachtliche 
Anhörung eines Arztes kann daher auch weiterhin davon abhängig gemacht 
werden, dass der Antragsteller die Kosten vorschießt und vorbehaltlich einer 
anderen Entscheidung des Gerichts endgültig trägt (§ 109 Abs. 1 Satz 2 
SGG). Absatz 2 Satz 3 befasst sich mit der Niederschlagung von Gerichts-
kosten wegen unrichtiger Sachbehandlung und erklärt hierzu § 8 GKG für 
entsprechend anwendbar. Anders als nach geltendem Recht (§ 190 Satz 1 
SGG) hat damit grundsätzlich der mit dem Verfahren befasste Spruchkörper 
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und nicht mehr der Präsident oder aufsichtsführende Richter des Gerichts 
über die Niederschlagung der Kosten zu entscheiden. Dies erscheint sach-
gerecht, da der mit dem Verfahren befasste Spruchkörper auf Grund seiner 
unmittelbaren Kenntnis des Verfahrens am schnellsten und besten in der 
Lage sein dürfte, darüber zu befinden, ob eine unrichtige Sachbehandlung 
vorliegt und - wenn ja - ob bestimmte Kosten auf dieser beruhen. 

Absatz 2 Satz 4 entspricht inhaltlich der bislang geltenden Regelung in 
§ 190 Satz 2 SGG. 

Absatz 3 stellt die Verfahren in Angelegenheiten der Sozialhilfe gerichtskos-
tenfrei. Hiervon ausgenommen sind Verfahren um Erstattungsstreitigkeiten 
zwischen Sozialleistungsträgern. Die Vorschrift ist an § 188 Satz 2 VwGO 
angelehnt und trägt dem Umstand Rechnung, dass die Zuständigkeit für 
Streitigkeiten um Angelegenheiten der Sozialhilfe mit Wirkung ab dem 
1. Januar 2005 von der Verwaltungs- auf die Sozialgerichtsbarkeit übergeht 
(vgl. Artikel 38 und 70 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in 
das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022). Die 
Gründe, die für die Aufhebung des Grundsatzes der Gerichtskostenfreiheit 
im sozialgerichtlichen Verfahren und für die Einführung pauschaler Ge-
richtsgebühren in Verfahren nach Absatz 2 sprechen, gelten nicht in glei-
chem Maße für Verfahren um Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozial-
hilfe. Die Besonderheiten dieser Sachmaterie lege es nahe, auch künftig 
von der Erhebung von Gerichtskosten abzusehen. 

 

§ 186 

Absatz 1 bestimmt, dass in sozialgerichtlichen Verfahren, für die bislang der 
Grundsatz der Gerichtskostenfreiheit gegolten hat (§ 183 SGG), künftig Ge-
richtsgebühren in Gestalt der allgemeinen und besonderen Verfahrensge-
bühr erhoben werden. Die Erhebung der allgemeinen Verfahrensgebühr be-
stimmt sich nach § 187 SGG-E, diejenige der besonderen Verfahrensge-
bühr nach § 188 SGG-E. In beiden Fällen handelt es sich um Gebühren, 
deren Höhe durch das Gesetz pauschal festgesetzt wird und sich daher 
nicht nach dem Streitwert des jeweiligen Verfahrens richtet. Die Gebühren 
fallen in jedem Rechtszug von Neuem an. Die allgemeine Verfahrensgebühr 
ist vorab vom Kläger, Antragsteller oder Rechtsmittelführer zu zahlen; im 
wirtschaftlichen Ergebnis soll sie jedoch den im Verfahren Unterlegenen be-
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lasten. Die besondere Verfahrensgebühr ist der Pauschalgebühr des § 184 
SGG nachgebildet. Soweit wegen derselben Streitsache ein Mahnverfahren 
vorausgegangen ist, wird die Gebühr für das Verfahren über den Antrag auf 
Erlass eines Mahnbescheids nach dem Gerichtskostengesetz auf die allge-
meine Verfahrensgebühr und gegebenenfalls auch auf die besondere Ver-
fahrensgebühr angerechnet (§ 186 Abs. 1 Satz 2 SGG-E). Die in § 184 
Abs. 1 Satz 3 SGG allein für die Pauschalgebühr nach § 184 SGG getroffe-
ne Anrechnungsbestimmung wird daher auf die neue Regelung übertragen. 
Verfahren über die Gewährung von Prozesskostenhilfe sind gerichtsgebüh-
renfrei (§ 186 Abs. 1 Satz 3 SGG-E); damit wird dem verfassungsrechtli-
chen Gebot der Rechtsschutzgleichheit Rechnung getragen. 

Absatz 2 entspricht inhaltlich im Wesentlichen der Bestimmung über die 
Auferlegung von Verschuldenskosten in § 192 SGG. Allerdings wird in Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 1 - anders als in § 192 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG - nicht auf 
die Missbräuchlichkeit, sondern auf die offensichtliche Aussichtslosigkeit der 
Rechtsverfolgung abgestellt. Damit wird deutlich, dass die Anwendung der 
Regelung nicht von bestimmten Einstellungen oder Absichten desjenigen 
abhängt, der mit den Kosten belastet werden soll. Maßgeblich ist damit al-
lein der nach objektiven Gesichtspunkten zu bestimmende Maßstab der of-
fensichtlichen Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung oder -verteidigung. 
Eine Anrechnung der allgemeinen oder besonderen Verfahrensgebühr auf 
die nach Absatz 2 auferlegten Kosten ist nicht vorgesehen.  

Absatz 3 befasst sich mit dem Kostenansatz bei Verfahren nach § 185 
Abs. 2 SGG-E. Dieser richtet sich im Grundsatz nach den allgemeinen Be-
stimmungen der §§ 4 und 5 GKG. Besonderheiten gelten für Kosten, die 
gegen Kläger, Beklagte, Antragsteller, Antragsgegner, Rechtsmittelführer 
und Rechtsmittelgegner geltend gemacht werden, die nicht zu den in § 185 
Abs. 1 SGG-E genannten Personen zählen. Denn in Absatz 3 wird aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung die auf die Pauschalgebühr nach 
§ 184 SGG bezogene Regelung des § 189 SGG aufgegriffen und auf sämt-
liche Kostenpositionen bezogen, die durch das Gericht gegen solche Betei-
ligte geltend zu machen sind. Auch gegen die Feststellung der Kosten-
schuld nach dieser Regelung sind die in § 5 GKG bezeichneten Rechtsbe-
helfe gegeben. 
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§ 187 

Absatz 1 bestimmt in Anlehnung an § 49 Satz 1 und § 54 GKG den Schuld-
ner der allgemeinen Verfahrensgebühr. Dies ist zum einen derjenige, der 
das Verfahren der Instanz beantragt hat (§ 187 Abs. 1 Satz 1 SGG-E). Dar-
über hinaus ist Gebührenschuldner auch derjenige, dem sie durch die Kos-
tengrundentscheidung nach § 183 Abs. 3 SGG-E auferlegt worden ist 
(§ 187 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGG-E), der sie durch einseitige Erklärung oder 
in einem Vergleich übernommen hat (§ 187 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGG-E) und 
derjenige, der für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet 
(§ 187 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGG-E). Die Bestimmungen des Gerichtskosten-
gesetzes betreffend das Erlöschen der Zahlungspflicht bei Aufhebung oder 
Änderung einer Kostengrundentscheidung (§ 57 GKG), die Haftung mehre-
rer Kostenschuldner (§ 58 GKG) sowie die Haftung von Streitgenossen und 
Beigeladenen (§ 59 GKG) werden für entsprechend anwendbar erklärt. 

Über die Auferlegung der allgemeinen Verfahrensgebühr ist in der Kosten-
grundentscheidung nach § 183 Abs. 3 SGG-E zu entscheiden. Hierbei ist 
der Maßstab des § 183 Abs. 4 SGG-E anzulegen. Damit wird im Regelfall 
eine einheitliche Entscheidung über die Kosten des Verfahrens möglich 
sein, die gleichermaßen die allgemeine Verfahrensgebühr und die sonstigen 
Kosten nach § 183 Abs. 1 SGG-E erfasst. Dem steht nicht entgegen, dass 
die besondere Verfahrensgebühr unabhängig vom Ausgang des jeweiligen 
Verfahrens geschuldet wird. Denn nach § 188 Abs. 3 Satz 2 SGG-E bedarf 
die besondere Verfahrensgebühr im Rahmen der Kostenentscheidung nach 
§ 183 Abs. 3 SGG-E keiner Berücksichtigung. 

Nach Absatz 2 Satz 1 entsteht die allgemeine Verfahrensgebühr mit der 
Einreichung der Klage-, Antrags- oder Rechtsmittelschrift; sie wird zugleich 
fällig. Diese Regelung ist § 61 Abs. 1 GKG nachgebildet. Die hierdurch ein-
geführte Vorleistungspflicht soll mögliche Kläger, Antragsteller und Rechts-
mittelführer dazu anhalten, sich bereits im Vorfeld der Inanspruchnahme 
gerichtlichen Rechtsschutzes kritisch mit den Erfolgsaussichten ihres 
Rechtsschutzanliegens auseinander zu setzen. Die Bestimmung über die 
Vorleistungspflicht wird durch § 187 Abs. 2 Satz 2 SGG-E ergänzt und in 
ihrer Wirkung verstärkt. Danach soll - in Anlehnung an § 65 Abs. 1 GKG - 
das gerichtliche Verfahren in der Hauptsache nicht betrieben werden, so-
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lange die allgemeine Verfahrensgebühr nicht entrichtet oder über einen An-
trag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe stattgebend entschieden wor-
den ist. In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes kann allerdings mit 
Blick auf Artikel 19 Abs. 4 GG und den verfassungsrechtlichen Justizge-
währleistungsanspruch von einer Anwendung dieser Bestimmung abgese-
hen werden, wenn zu befürchten ist, dass andernfalls das Rechtsschutzan-
liegen des Antragstellers in für ihn unzumutbarer Weise vereitelt würde. Ei-
ne weitere Ergänzung findet die Vorschrift über die Vorleistungspflicht in 
den Bestimmungen des § 102 Abs. 2 SGG-E über den Eintritt der Rück-
nahmefiktion bei nicht fristgerechter Zahlung der allgemeinen Verfahrens-
gebühr. 

In Absatz 3 werden die Regelsätze der allgemeinen Verfahrensgebühr auf 
75 Euro für das Verfahren vor den Sozialgerichten, 150 Euro für das Verfah-
ren vor den Landessozialgerichten und 225 Euro für das Verfahren vor dem 
Bundessozialgericht festgesetzt. Die Bemessung dieser Gebührensätze 
geht auf die Empfehlungen der Präsidentinnen und Präsidenten der Lan-
dessozialgerichte in der sogenannten "Darmstädter Entschließung" vom 
13. Mai 1997 zurück. Die maßvolle Höhe der Gebühren trägt dem sozialen 
Schutzbedürfnis des betroffenen Personenkreises Rechnung. Es ist nicht 
damit zu rechnen, dass Rechtsschutz Suchende allein durch in dieser Höhe 
bemessene Gebühren davon abgehalten werden, ein in den Erfolgsaussich-
ten zumindest offenes Rechtsschutzanliegen gerichtlich zu verfolgen. Dies 
gilt umso mehr, als tatsächlich Bedürftigen die Möglichkeit eröffnet ist, sich 
im Wege der Prozesskostenhilfe von der Vorleistungspflicht zu befreien.  

Absatz 4 enthält eine von der Grundregel in Absatz 3 abweichende Festle-
gung der Tarife der allgemeinen Verfahrensgebühr für Antrags- und Be-
schwerdeverfahren. In Verfahren dieser Art wird nur die Hälfte der Gebühr 
für den Rechtszug erhoben, in dem der Antrag zu stellen oder die Be-
schwerde einzulegen ist. Durch diese Tarifermäßigung wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass der den Gerichten in Verfahren der genannten Art 
entstehende Aufwand häufig hinter demjenigen zurückbleibt, der in Klage-, 
Berufungs- und Revisionsverfahren anfällt. 

In Verfahren betreffend die Nichtzulassung eines Rechtsmittels (vgl. §§ 144 
Abs. 1 Satz 1 und § 160a SGG) bleibt es zunächst bei den Gebührensätzen 
nach Absatz 3. Dem Rechtsmittelführer wird jedoch die Hälfte der im Voraus 
für den Rechtszug geleisteten Gebühr erstattet, wenn die Nichtzulassungs-
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beschwerde erfolglos bleibt. 

Durch die in Absatz 5 Satz 1 und 2 vorgesehenen Bestimmungen sollen An-
reize für eine unstreitige Erledigung des Verfahrens geschaffen werden. Ab-
satz 5 Satz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass vor der Zahlung der all-
gemeinen Verfahrensgebühr das gerichtliche Verfahren in der Hauptsache 
grundsätzlich nicht betrieben wird (Absatz 2 Satz 2). Im Hinblick darauf so-
wie aus Gründen der Verfahrensökonomie erscheint es angezeigt, von der 
Erhebung und gegebenenfalls Eintreibung der allgemeinen Verfahrensge-
bühr generell abzusehen, wenn die Nichtzahlung der Gebühr zum Eintritt 
der Rücknahmefiktion des § 102 Abs. 2 SGG-E führt. 

 

§ 188 

Absatz 1 entspricht den nach geltendem Recht in § 184 Abs. 1 Satz 1 und 
Abs. 3 sowie § 187 SGG enthaltenen Bestimmungen. 

Durch Absatz 2 werden die bislang in § 184 Abs. 1 Satz 2 und § 188 SGG 
enthaltenen Vorschriften fortgeführt. 

Die Bestimmung in Absatz 3 Satz 1 lehnt sich an die bislang in § 185 SGG 
enthaltene Regelung an. Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
besondere Verfahrensgebühr, die nach § 183 Abs. 1 SGG-E zu den Ge-
richtskosten zählt, unabhängig vom Erfolg des jeweiligen Rechtsschutzbe-
gehrens nur von den in Absatz 1 bezeichneten Beteiligten geschuldet wird 
und dass sie keiner förmlichen Festsetzung durch das Gericht bedarf. Die in 
Satz 2 vorgesehene Regelung bezweckt eine Verfahrensvereinfachung im 
Bereich der Tenorierung. Sie ermöglicht es dem Gericht, in Fällen, in denen 
der Schuldner der besonderen Verfahrensgebühr obsiegt hat, dem Pro-
zessgegner die Kosten des Verfahrens vollständig und ohne Einschränkung 
in Bezug auf die besondere Verfahrensgebühr aufzuerlegen.  

Nach Absatz 4 Satz 1 entfällt die besondere Verfahrensgebühr, wenn die 
Klage, der Antrag oder das Rechtsmittel nach § 102 Abs. 2 SGG-E als zu-
rückgenommen gilt. Auch hier - wie bereits in § 187 Abs. 5 Satz 3 SGG-E - 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass in den Fällen des § 102 Abs. 
2 SGG-E das gerichtliche Verfahren in der Hauptsache regelmäßig noch 
nicht betrieben worden ist und daher vergleichsweise geringen Aufwand 
verursacht hat. Die Regelung zielt ferner darauf ab, die für die Sozialleis-
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tungsträger mit der Einführung der allgemeinen und besonderen Verfah-
rensgebühr im Vergleich zur bisherigen Rechtslage verbundene finanzielle 
Mehrbelastung ganz oder teilweise auszugleichen. Satz 2 entspricht der bis-
lang in § 186 Satz 2 SGG enthaltenen Regelung. 

Mit Absatz 5 werden die bislang in § 184 Abs. 2 und § 186 Satz 1 SGG ent-
haltenen Regelungen fortgeschrieben. Die Gebührensätze der besonderen 
Verfahrensgebühr stimmen daher mit denjenigen der nach geltendem Recht 
zu erhebenden Pauschalgebühr überein. 

 

Zu Nummer 5 (§§ 189 bis 195, 197 und 197a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Neufassung der 
§§ 183 bis 188. 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Gerichtskostengesetzes) 

 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Neufassung der 
§§ 183 bis 188 SGG und die Streichung von § 197a SGG. 

 

 

Zu Artikel 2a (Übergangsregelungen) 

 

Nach den Übergangsregelungen sind für den Rechtszug, in dem sich das 
anhängige Verfahren im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes befindet, 
die Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes und des Gerichtskostengeset-
zes in der bisherigen Fassung anzuwenden. Dasselbe gilt für die bereits 
vorausgegangenen Rechtszüge. Auf erst nach Inkrafttreten des Gesetzes in 
Gang gesetzte Rechtsmittelverfahren finden hingegen die geänderten Vor-
schriften des Sozialgerichtsgesetzes und des Gerichtskostengesetzes An-
wendung. 
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Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

 

Das Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats in Kraft. Satz 2 trifft hierzu in Bezug auf die Bestimmung 
des Artikel 1 Nr. 4 § 185 Abs. 3 eine abweichende Regelung. Diese Vor-
schrift tritt frühestens am 1. Januar 2005 in Kraft tritt. Hierdurch wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass die Zuständigkeit für Streitigkeiten in 
Angelegenheiten der Sozialhilfe der Sozialgerichtsbarkeit durch Artikel 38 
und 70 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialge-
setzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) erst mit Wirkung ab 
dem 1. Januar 2005 zugewiesen worden ist. 

 

 

C. Finanzielle Auswirkungen 

 

Die Auswirkung der Aufhebung des Grundsatzes der Gerichtskostenfreiheit 
im sozialgerichtlichen Verfahren auf die Zahl der anhängig gemachten Ge-
richtsverfahren kann nicht präzise vorausgesagt werden. Es ist aber eine 
erhebliche Reduktion der Streitsachen und ein damit korrespondierendes 
Einsparpotenzial an Arbeitskraft und Sachmitteln bei den Gerichten zu 
erwarten. 

Die Einführung der allgemeinen und besonderen Verfahrensgebühr ist mit 
finanziellen Mehraufwendungen für Verfahrensbeteiligte verbunden, die im 
Verfahren unterliegen und denen keine Prozesskostenhilfe bewilligt worden 
ist. Die in sozialgerichtlichen Verfahren beteiligten Sozialleistungsträger 
können zwar mit der Bewilligung von Prozesskostenhilfe nicht rechnen und 
unterliegen damit im Vergleich zur geltenden Rechtslage im einzelnen Ver-
fahren stets einer finanziellen Mehrbelastung, wenn sich ihre Prozessgeg-
ner im Ergebnis durchsetzen. Diese zusätzliche Belastung wird jedoch 
durch die Entlastungswirkungen, die auch für sie mit dem angestrebten 
Rückgang der Verfahren eintreten werden, gemindert oder sogar ausgegli-
chen. 

Für die Haushalte des Bundes und der Länder ist mit Gebührenmehrein-
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nahmen zu rechnen. Die Höhe dieser Mehreinnahmen lässt sich nicht zu-
verlässig abschätzen, da sie zum einen vom Ausmaß des mit der Rechts-
änderung angestrebten Rückgangs der Verfahren und zum anderen von der 
Anzahl der Verfahren abhängt, in denen dem letztlich Unterlegenen Pro-
zesskostenhilfe bewilligt worden ist. Zu beiden Gesichtspunkten liegen kei-
ne Erfahrungswerte vor. 


